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1. Beschluss der 02. ordentlichen Sitzung des Studierendenparlaments vom 10.03.2016 
 
Das Studierendenparlament hat mit 
 

20 0 0 
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
Die Satzung der Studierendenschaft wird in folgenden Punkten geändert: 
 
 

Ändere § 29 Abs. 2 von: 
„Alle Studierenden eines Fachbereichs bilden die Fachschaft. Satz 1 gilt entsprechend für 
fachbereichsanaloge Strukturen, die keinem Fachbereich zugeordnet werden können. Die Fachschaft ist ein 
selbständiger, mit eigenen Rechten und Pflichten ausgestatteter Bestandteil der Studierendenschaft, die 
wiederum eine selbstständige rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule ist.“ 
zu: 
„Alle Studierenden einer Fakultät bilden die Fachschaft. Satz 1 gilt entsprechend für fakultätssanaloge 
Strukturen, die keiner Fakultät zugeordnet werden können. Die Fachschaft ist ein selbständiger, mit eigenen 
Rechten und Pflichten ausgestatteter Bestandteil der Studierendenschaft, die wiederum eine selbstständige 
rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule ist.“ 
 
Ändere § 29 Abs. 3 von: 
„Jedes Mitglied der Studierendenschaft, das für einen Studiengang oder mehrere Studiengänge 
eingeschrieben ist, der oder die mehreren Fachbereichen zugeordnet ist, entscheidet sich bei der 
Einschreibung für die Mitgliedschaft in einem Fachbereich und damit für die Mitgliedschaft in der 
entsprechenden Fachschaft gemäß Absatz 2.“ 
zu: 
„Jedes Mitglied der Studierendenschaft, das für einen Studiengang oder mehrere Studiengänge 
eingeschrieben ist, der oder die mehreren Fakultäten zugeordnet ist, entscheidet sich bei der Einschreibung 
für die Mitgliedschaft in einer Fakultät und damit für die Mitgliedschaft in der entsprechenden Fachschaft 
gemäß Absatz 2.“ 
 
Streiche §37 Abs. 4 Satz 3 und 4: 
„ Die Beauftragung erfolgt im Umfang von 5 Stunden pro Woche. Die Vergütung richtet sich nach TV-L E 
11.“  

 

 


